
 
 

 
 
Stadt Halle (Saale)         12.04.2023 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
 
 
 
 
Beschlusskontrolle zur Sitzung des Stadtrates am 29.03.2023 
Betreff: Frau Dr. Wünscher zur Sondernutzung auf dem Marktplatz 
TOP 12.33 
 
 
 
Frau Dr. Wünscher sagte, dass in der Sondernutzungssatzung der Stadt Halle keine Rege-
lung enthalten ist, die auf die Gestaltung und Nutzung des Marktplatzes abseits von Veran-
staltungen und Märkten abzielt. Sie fragte, ob dazu Richtlinien erarbeitet werden oder ob 
dies durch Einzelfallentscheidungen des Stadtmarketings oder des Ordnungsamtes geregelt 
wird. 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Die Entscheidung trifft die Stadtverwaltung, Team Sondernutzung/Märkte. Gegebenenfalls 
werden weitere Verwaltungsbereiche, der Händlerbeirat, die Stadtmarketing Halle (Saale) 
GmbH oder der Polizei einbezogen.  
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 


